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1. Teil  
Einleitung 

A. Untersuchungsgegenstand 

Die Mediation ist keine Modeerscheinung. Es stellt sich nicht mehr die Frage, was 
Mediation eigentlich ist und ob sie wirklich ernst zu nehmen ist.1 Das Verfahren ist 
in den letzten Jahrzehnten als Form der außergerichtlichen Konfliktbeilegung in den 
Fokus gerückt2 und ist zu einer echten Alternative und Ergänzung zum streitigen 
Rechtsweg geworden3. In der deutschen Bevölkerung hat sich von 2011 bis 2018 der 
Anteil derer, die von der Mediation gehört haben, von 57 auf 73 Prozent erhöht.4 Bei 
den ordentlichen Gerichten sind die jährlichen Neuzugänge nachhaltig rückläufig.5 
Das am 26.7.2012 in Kraft getretene MediationsG hat eine rechtliche Grundlage für 
das Verfahren geschaffen und zu einer weiteren Professionalisierung der Mediation 
beigetragen.6 Auch wenn die Mehrheit der Mediatoren7 angibt, die Mediation als 
eine Nebentätigkeit beziehungsweise nur „ausnahmsweise“ auszuüben8, hat die Tä-
tigkeit sich mittlerweile als eigenständiger Beruf etabliert9. Durch die am 1.9.2017 
in Kraft getretene ZMediatAusbV sollen die Qualitätssicherung der Mediations-
dienstleistungen und Markttransparenz gewährleistet werden. Auch wenn die erwar-
tete und von vielen erhoffte ‚Revolution‘ im Bereich der Mediation bislang ausge-

–––––––– 
1 So bspw. noch Hacke, S. 15 f.  
2 Klowait/Gläßer-Klowait/Gläßer, Teil 1 Rn. 55.  
3 Trenczek/Berning/Lenz/Will-Trenczek, Kap. 1.1 Rn. 57. 
4 Roland Rechtsreport 2018, S. 22, https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/unternehmen_1/ 
ROLAND_Rechtsreport_2018.pdf [zuletzt abgerufen: 2.4.2019]. 
5 Kilian/Dreske, Statistisches Jahrbuch 17/18, S. 303. 
6 Kilian, Berufsrechtsbarometer 2015, S. 33; Deckenbrock, AnwBl 2016, 316, 319; Prütting, AnwBl 2012, 204, 
205. 
7 Soweit personenbezogene Bezeichnungen in männlicher Form aufgeführt sind, beziehen sich diese stets in glei-
cher Weise auf alle Geschlechter. Dies ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit.  
8 Evaluationsbericht zum Mediationsgesetz 2017, S. 72; https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ser-
vice/StudienUntersuchungenFachbuecher/Evaluationsbericht_Mediationsgesetz.pdf?__blob=publication-
File&v=1 [zuletzt abgerufen: 2.4.2019]. 
9 Römermann/Praß, AnwBl 2013, 499, 500. 

https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/unternehmen_1/ ROLAND_Rechtsreport_2018.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/StudienUntersuchungenFachbuecher/Evaluationsbericht_Mediationsgesetz.pdf?__blob=publication-File&v=1
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blieben ist, lässt sich eine kontinuierliche Evolution und ein Sog in Richtung Wei-
terentwicklung des Konfliktmanagements beobachten.10 Daher gewinnt die Tätigkeit 
von Mediatoren an Bedeutung und damit auch die vertragliche Grundlage ihres Tä-
tigwerdens, der Mediationsvertrag. 
Seit den Anfängen der Mediation in Deutschland wird diskutiert, inwieweit das 
Recht hier eine Rolle spielt und es einer Verrechtlichung des Verfahrens bedarf.11 
Die Besonderheit der Mediation liegt darin, dass die Beteiligten durch eine vertiefte 
Interessenklärung selbst in der Lage sind Lösungen für ihre Konflikte zu entwickeln. 
Die dadurch gestärkte Eigenverantwortung der Medianten könnte durch rechtliche 
Vorgaben eingeschränkt und der Lösungsraum begrenzt werden. Neben dem Medi-
ationsG kann auch der Mediationsvertrag als ein weiterer Rechtsaspekt gesehen wer-
den, der das Verfahren zusätzlich einengt. Diese Annahme geht jedoch fehl. Viel-
mehr soll der Vertrag einen Rahmen für das Verfahren schaffen, der Klarheit bringt 
und dem Schutz der Medianten, des Mediators und nicht zuletzt auch der Mediation 
selbst dient. Anstatt das Recht auf der einen und die interessen- und personenorien-
tierte Mediation auf der anderen Seite zu sehen, kann eine Wechselwirkung zwischen 
beiden zu einer sich ergänzenden und gegenseitig bereichernden Einheit führen. Die 
Medianten bewegen sich nicht in einem rechtsfreien Raum und brauchen Lösungen, 
die das geltende Recht berücksichtigen und langfristig in ihren Alltag integriert wer-
den können. Eine auf den Einzelfall zugeschnittene und den Interessen und Bedürf-
nissen der Parteien angepasste Vertragsgestaltung bringt regelmäßig erhebliche Vor-
teile für beide Seiten mit sich. Es wird eine klare und transparente Regelung geschaf-
fen, die den Medianten ermöglicht, sich in einem geschützten Rahmen auf das Ver-
fahren einzulassen. Unstimmigkeiten zwischen dem Mediator und den Medianten 
können weitestgehend im Vorhinein durch einen Mediationsvertrag ausgeschlossen 
und die Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf geschaffen werden.  

B.  Forschungsstand 

Das vertragliche Verhältnis zwischen Mediator und Medianten sowie sämtliche sich 
in diesem Zusammenhang ergebenden und typischerweise regelungsbedürftigen Fra-
gen sind Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Ziel ist es, einen vertraglichen 
Rahmen herauszuarbeiten, der die Problemstellungen berücksichtigt und Risiken 
einschränkt, und gleichzeitig dem Wesen der Mediation gerecht wird und ihre best-
mögliche Entfaltung mit allen Facetten ermöglicht. Umfangreiche Darstellungen zu 

–––––––– 
10 Bezogen auf den Unternehmenskontext: PwC/EUV 2016, S. 81.  
11 Hacke, S. 18 f.; Haft/Schlieffen-Haft/Schlieffen, Vorwort zur dritten Auflage. 
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dieser Vertragsbeziehung, die sämtliche aktuell in der Literatur vorgetragenen As-
pekte berücksichtigen, existieren nicht. Mit der Thematik befassen sich insbesondere 
eine Untersuchungsstudie aus dem Jahr 2001 zu ADR-Verträgen im Allgemeinen12 
und eine Untersuchungsstudie von 2003 zum Mediationsvertrag im Speziellen13. 
Eine weitere Arbeit von 2006 beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Mediatorentätigkeit.14 Den Arbeiten ist gemein, dass sie lange vor In-
krafttreten des MediationsG veröffentlicht wurden, sie die Mediation nicht als einen 
eigenständigen Beruf anerkennen und demnach davon ausgehen, dass das jeweilige 
Berufsrecht der Herkunftsberufe und die daraus resultierenden Berufspflichten auf 
die Mediatoren Anwendung finden. Durch das Inkrafttreten des MediationsG und 
der ZMediatAusbV hat das Verfahren eine rechtliche Grundlage und damit eine we-
sentlich andere Gestalt bekommen. Dadurch sind bisher geführte Diskussionen zu 
der vertraglichen Beziehung zwischen Mediator und Medianten weitgehend neu zu 
beurteilen. Aktuelle Kommentare zum MediationsG15 und umfassende Werke zur 
Mediation16 befassen sich zwar mit Einzelproblemen zum Mediationsvertrag, ent-
halten jedoch keine geschlossene Darstellung hierzu. Teilweise wurden Mustervor-
schläge veröffentlicht17, die jedoch einer umfassenden Erörterung der einzelnen 
Problemstellungen entbehren. Die knappen gesetzlichen Regelungen des Mediati-
onsG und der Mangel an einschlägiger Rechtsprechung in dem Bereich gebieten eine 
durchdachte Vertragsgestaltung, für die diese Arbeit eine Hilfestellung bieten soll.  

C. Gang der Darstellung 

Die Untersuchung gliedert sich in vier Kapitel und bezieht sich (mit Ausnahme des 
Täter-Opfer-Ausgleichs) auf die außergerichtliche Mediation. Im ersten Kapitel wer-
den die rechtlichen Grundfragen zum Mediationsvertrag dargestellt. Dabei werden 
die notwendigen Begrifflichkeiten und die Unterscheidung der drei verschiedenen 
Vertragsbeziehungen in der Mediation geklärt. Im Rahmen der rechtlichen Einord-
nung des Mediationsvertrages wird auf die Besonderheiten der Vertragsbeziehung 
eingegangen und diese im bestehenden Rechtssystem eingeordnet. Besonderes Au-
genmerk wird dabei auf die gesetzlichen Entwicklungen durch das MediationsG und 
die ZMediatAusbV gelegt und geprüft inwieweit die Mediation mittlerweile als ei-

–––––––– 
12 Hacke, Der ADR-Vertrag. 
13 Nölting, Mediationsverträge.  
14 Hornung, Rechtliche Rahmenbedingungen für die Tätigkeit freier Mediatoren.  
15 Insb. Greger/Unberath/Steffek; Fritz/Pielsticker; Klowait/Gläßer. 
16 Insb. Eidenmüller/Wagner; Haft/Schlieffen; Henssler/Koch; Trenczek/Berning/Lenz/Will.  
17 U.a. Groß, S. 3 ff.; Walz-Bülow, Kap. 6 Rn. 104. 
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genständiges Berufsbild anerkannt werden kann. Es wird dargestellt welche Auswir-
kungen eine Anerkennung der Mediation als eigenständiger Beruf für das Berufs-
recht der Herkunftsberufe der Mediatoren hat. Dies wird konkret am Beispiel der 
Anwaltmediatoren erörtert. 
Das zweite Kapitel beschäftigt sich damit, wie, wann und in welcher Form es zum 
Vertragsabschluss zwischen Mediator und Medianten kommt, wie ersterer beispiels-
weise ausgewählt wird und welche Kriterien hierfür im Einzelfall relevant sind oder 
relevant werden können. Dabei wird auch darauf eingegangen, wie Dritte, vornehm-
lich Rechtsanwälte, in das Verfahren (und den Vertrag) einbezogen werden können. 
Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet das dritte Kapitel das den Inhalt des Me-
diationsvertrages umfassend darstellt. Darin wird auf sämtliche regelungsbedürfti-
gen Aspekte und die sich daraus ergebenden Fragen eingegangen. Bei der Rolle des 
Mediators, werden vornehmlich seine Allparteilichkeit und die sich daraus ergeben-
den Tätigkeitsbeschränkungen erörtert. Die Freiwilligkeit und Vertraulichkeit als 
zwei der Grundprinzipien der Mediation stellen einen wesentlichen Bestandteil des 
Mediationsvertrages da. Neben der Bedeutung der Vertraulichkeit wird auf die ge-
setzlichen Regelungen und denkbaren Parteivereinbarungen hierzu sowie etwaige 
Rechtsfolgen bei einem Verstoß eingegangen. Es folgt eine Darstellung der beste-
henden Aufklärungspflichten des Mediators. Zudem wird erörtert, ob und inwieweit 
der Mediator an einer Abschlussvereinbarung mitwirkt und das Recht in das Verfah-
ren mit einbezogen wird. Als weiterer Regelungspunkt werden Haftungsfragen, die 
sich im Rahmen der Mediation stellen, unter Berücksichtigung der neusten Recht-
sprechung geklärt. Dabei ist neben den in Betracht kommenden Haftungsfällen ins-
besondere auf die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung einzugehen. Da die Medi-
anten regelmäßig in einer Rechtsbeziehung zueinander stehen, werden weiter Berüh-
rungspunkte in Zusammenhang mit dem streitigen Verfahren erörtert. Hierbei geht 
es insbesondere um den Umgang mit Verjährungs- und Ausschlussfristen sowie mit 
einem vorläufigen Klageverzicht. Zudem werden die unterschiedlichen Beendi-
gungsmöglichkeiten eines Mediationsverfahrens und die vertraglichen Gestaltungs-
möglichkeiten hierzu dargestellt. Abschließend werden die Kosten der Mediation, 
insbesondere die Höhe der Vergütung und die Kostentragung beziehungsweise -fi-
nanzierung (Mediationskostenhilfe und Rechtsschutzversicherung) erörtert. 
Das vierte und letzte Kapitel der Arbeit befasst sich mit dem Datenschutz, der durch 
das Inkrafttreten der DSGVO am 25.5.2018 an Bedeutung gewonnen hat und auch 
in der Vertragsbeziehung zwischen Mediator und Mediant eine wichtige Rolle spielt. 
Klärungsbedürftig ist dabei insbesondere, in welcher Beziehung die berufsrechtliche 
Verschwiegenheitspflicht des Mediators und datenschutzrechtliche Auskunfts- und 
Informationspflichten stehen.  
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In einer abschließenden Zusammenfassung werden die wesentlichen Ergebnisse der 
Untersuchung thesenartig dargestellt. Die Musterklauseln zu den einzelnen Rege-
lungspunkten sowie der vollständige Mustervertrag veranschaulichen die Umsetzung 
in der Praxis und geben eine Hilfestellung bei der Vertragsgestaltung für praktizie-
rende Mediatoren.  
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2. Teil  
Rechtliche Grundfragen zum Mediationsvertrag 

A. Vertragsbeziehungen in der Mediation 

An einem Mediationsverfahren sind mindestens drei Personen beteiligt – im Einzel-
nen ein Mediator und zwei Konfliktparteien.18 Zwischen den Beteiligten bestehen 
verschiedene vertragliche Beziehungen, die voneinander abzugrenzen sind.19 In vie-
len Fällen stehen die Medianten bereits vor der Mediation in einem Rechtsverhältnis, 
aus dem der Konflikt resultiert.20 Hinzu kommen die Verträge, die in Zusammenhang 
mit dem Mediationsverfahren geschlossen werden. Dabei sind neben dem Mediati-
onsvertrag insbesondere die Mediationsabrede und die Abschlussvereinbarung zu 
nennen.21 Der Mediationsvertrag wird zwischen den Konfliktparteien und dem Me-
diator geschlossen. Darin wird die Durchführung des Mediationsverfahrens sowie 
die wechselseitigen Rechte und Pflichten vereinbaren.22 Die Mediationsabrede ist 
die zwischen den Konfliktparteien getroffene Vereinbarung, eine Mediation durch-
zuführen.23 Im Rahmen der Abschlussvereinbarung können sie am Ende des Verfah-
rens ihre erzielten Ergebnisse festhalten.24 Die drei genannten Vertragsverhältnisse 
sind die Grundlage für die Verfahrensgestaltung der Mediation und die Streitbeile-
gung.25 Sie sind nicht ausdrücklich, also typenbezogen, geregelt.26 Dies macht es 
umso wichtiger, die Verträge sorgfältig und unter Berücksichtigung von Detailfragen 
auszugestalten. 
Der Sprachgebrauch ist, bezogen auf die Vertragsbeziehungen, sowohl in der Lite-
ratur als auch in der Praxis, uneinheitlich.27 Mit Ausnahme der Abschlussvereinba-
rung (§ 2 Abs. 6 MediationsG) sind die Verträge nicht im Mediationsgesetz geregelt. 

–––––––– 
18 Haft/Schlieffen-Fischer, § 25 Rn. 62. 
19 Eidenmüller/Wagner-Wagner, Kap. 2 Rn. 1; Fritz/Pielsticker-Pielsticker, § 2 Rn. 78. 
20 Fischer/Unberath-Unberath, S. 47, 51. 
21 Fischer/Unberath-Unberath, S. 47, 51; Unberath, ZKM 2012, 13.  
22 Haft/Schlieffen-Fischer, § 25 Rn. 62; Risse, § 4 Rn. 10.  
23 Fischer/Unberath-Fischer, S. 61; Fischer/Unberath-Unberath, S. 47, 54; Greger/Unberath/Steffek-Greger,  
B § 1 Rn 132; Haft/Schlieffen-Fischer, § 25 Rn. 7; Töben, RNotZ 2013, 321, 323. 
24 Fritz/Pielsticker-Pielsticker, § 2 Rn. 150; Haft/Schlieffen-Fischer, § 25 Rn. 88. 
25 Unberath, ZKM 2012, 13. 
26 Fischer/Unberath-Unberath, S. 47, 53.  
27 Fischer/Unberath-Fischer, S. 61. 
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Welche Begrifflichkeiten genutzt werden, ist, insbesondere für die Praxis, nicht ent-
scheidend. Vielmehr kommt es darauf an, dass sich der Mediator und die Medianten 
der verschiedenen Verträge und ihrer (rechtlichen) Bedeutung bewusst sind. Im Fol-
genden wird die oben genannte Terminologie verwendet.  

I. Mediationsvertrag 

Im Konfliktfall suchen die Konfliktparteien einen Mediator oder kontaktieren den 
Mediator, auf den sie sich bereits im Rahmen einer Mediationsabrede geeinigt haben. 
Mit ihm wird der Mediationsvertrag geschlossen.  

1. Begriff 

Der Vertrag, mit dem sich die Medianten auf die Durchführung einer Mediation ei-
nigen, ist richtigerweise als Mediationsvertrag zu bezeichnen.28 Zwar wird bislang 
überwiegend der Begriff Mediatorvertrag verwendet29, das generische Maskulinum 
ist jedoch mit Blick auf eine geschlechtersensible Sprache heute nicht mehr zeitge-
mäß. Für den Inhalt und die Auswirkungen ist die Bezeichnung ohne weitere Bedeu-
tung, sollte jedoch mit Blick auf die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit einheit-
lich geführt werden.  

2. Regelungsinhalt 

§ 2 MediationsG setzt einen Mediationsvertrag als Grundlage für die Mediation vo-
raus und konkretisiert verschiedene Anforderungen an das Verfahren.30 Dies gibt 
eine Orientierung für die Vertragsgestaltung.31 Die vertraglichen Vereinbarungen 
gehen den gesetzlichen Bestimmungen vor. Größtenteils handelt es sich bei dem Me-
diationsG um dispositives Recht, von dem die Parteien abweichen, beziehungsweise 
das sie erweitern können.32 Im Mediationsvertrag vereinbaren die Medianten mit 

–––––––– 
28 AG Lübeck, NJW 2007, 3789; Henssler/Koch-Koch, § 11 Rn. 1; Trenczek/Berning/Lenz/Will-Lenz/ 
Berning/Trenczek, Kap. 4.4 Rn. 13; Rabe/Wode, S. 6. 
29 Duve/Eidenmüller/Hacke/Fries, S. 101; Eidenmüller, S. 32.; Fischer/Unberath-Unberath, S. 47, 52;  
Greger/Unberath/Steffek-Greger, B § 2 Rn. 33; Nölting, S. 10; Risse, § 4 Rn. 10; Trams, S. 6; Friedrich,  
MDR 2004, 481; Schwartz/Holger, DStR 2009, 2338. 
30 Greger/Unberath/Steffek-Greger, B § 2 Rn. 1; Ahrens, NJW 2012, 2467.  
31 Klowait/Gläßer-Gläßer, Teil 2 § 2 Rn. 21. 
32 Klowait/Gläßer-Gläßer, Teil 2 § 2 Rn. 21; Risse, SchiedsVZ 2012, 244, 247.  
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dem Mediator die Durchführung einer Mediation33 und begründen damit wechsel-
seitige Rechte und Pflichten.34 Es können Regelungen über die Rolle des Mediators, 
den Verfahrensablauf, die Kosten der Mediation, die Haftung etc. getroffen wer-
den.35  

3. Form 

Für den Mediationsvertrag gelten keine besonderen Formerfordernisse. Er kann 
grundsätzlich formfrei geschlossen werden.36 Üblich ist jedoch eine schriftliche Do-
kumentation im Sinne des § 126 BGB.37 Teilweise wird diskutiert, ob eine schriftli-
che Fixierung des Mediationsvertrages eine zu starke Formalisierung des Verfahrens 
mit sich bringt.38 Die Erwartung der Parteien läge darin, in formlosen, außergericht-
lichen Gesprächen zu einer interessengerechten Konfliktlösung zu kommen. Dies 
überzeugt im Ergebnis jedoch nicht. Ein schriftlicher Vertrag bietet mehr Rechtssi-
cherheit für alle Beteiligten und ist bereits aus Dokumentations- und Beweisgründen 
ratsam.39 Die Verbindlichkeit der Vereinbarung und der Wille zur außergerichtlichen 
Konfliktlösung werden dadurch verdeutlicht und nach außen hin bekundet.40 Die 
Parteien werden angeregt, über ihre Bereitschaft, an der Mediation teilzunehmen, 
nachzudenken, und bekommen die Gelegenheit, etwaige Zweifel zu äußern und aus-
zuräumen.41  
Bei der konkreten Umsetzung des Mediationsvertrages gibt es verschiedene Gestal-
tungsmöglichkeiten mit mehr oder weniger formalem Charakter. Die Form ist stets 
dem jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien und 
dem zugrundeliegenden Streitgegenstand anzupassen. Wichtig ist hierbei, dass der 
Mediator alle in Betracht kommenden Regelungspunkte im Kopf hat und prüft, was 
in der gegebenen Situation in welchem Umfang festgehalten werden sollte. In Medi-
ationen etwa zwischen Vertragspartnern, in Scheidungsmediationen oder Streitigkei-
ten, bei denen bereits rechtliche Schritte eingeleitet wurden, sind ausführliche schrift-
liche Verträge durchaus üblich und auch ratsam. Nur so können der Mediator und 
die Medianten sich für sämtliche Eventualitäten absichern und damit die Grundlage 

–––––––– 
33 Haft/Schlieffen-Fischer, § 25 Rn. 62. 
34 Risse, § 4 Rn. 10.  
35 Fritz/Pielsticker-Pielsticker, § 2 Rn. 78; Schwartz/Thomas, DStR 2009, 2338 f. 
36 Greger/Unberath/Steffek-Greger, B § 2 Rn. 53; Nölting, S. 46.  
37 Eidenmüller/Wagner-Eidenmüller, Kap. 4 Rn. 44. 
38 Nölting, S. 47; Ripke, Kon:sens 1999, 26. 
39 Henssler/Koch-Koch; § 11 Rn. 19; Nölting, S. 47; Henssler/Kilian, ZAP 2001, 525, 530.  
40 Risse, NJW 2000, 1614, 1615.  
41 Montada/Kals, S. 257 f.  
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für eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit schaffen. In diesem Fall kann 
eine Mustervorlage verwendet werden, die den Wünschen und Bedürfnissen der Par-
teien entsprechend angepasst und ergänzt wird. Wichtig ist dabei, dass die einzelnen 
Punkte im Rahmen des Erstgespräches mit den Parteien erörtert werden und heraus-
gearbeitet wird, was ihnen jeweils wichtig ist. Eine schriftliche Vereinbarung kann 
jedoch auch auf unkonventionelle Art festgehalten werden. Dies ist etwa bei inner-
betrieblichen Mediationen üblich. Hier wird der äußere Vertrag, bezüglich der Ver-
gütung und den Rahmenbedingungen, bereits vorab mit dem Auftraggeber geschlos-
sen. Mit den Konfliktparteien kann es dann ausreichend sein, die einzelnen Punkte 
mündlich zu besprechen und beispielsweise nur hinsichtlich der Vertraulichkeit eine 
schriftliche Vereinbarung (stichwortartig) auf einem Flipchart zu treffen42. Die Ver-
einbarung kann direkt auf dem Flipchart unterschrieben und den Parteien als Fo-
toprotokoll zugesandt werden.  

4. Drittfinanzierte Mediation 

Bei einer drittfinanzierten Mediation ist der Auftraggeber, der die Mediation initiiert 
und den Mediator kontaktiert, selbst nicht Beteiligter der Mediation.43 Die Konflikt-
parteien beauftragen den Mediator also nicht direkt. Diese Konstellation ist insbe-
sondere im Bereich der innerbetrieblichen Mediation relevant44, wenn etwa der Ar-
beitgeber eine Mediation für den Konflikt zweier Mitarbeiter beauftragt oder die 
Konzernmutter bei Streitigkeiten zwischen den Tochtergesellschaften tätig wird.45 
In diesem Fall schließt der Mediator zwei getrennte Verträge – einen inneren und 
einen äußeren – ab.46 Der äußere Vertrag wird mit dem Auftraggeber, also beispiels-
weise dem Arbeitgeber, der Personal- oder Geschäftsleitung, geschlossen.47 Er setzt 
den Klärungsprozess in Gang, um die Störungen im Arbeitsablauf zu beheben. Hierin 
werden die Rahmenbedingungen und der Gegenstand der Mediation sowie die Rolle 
des Mediators und seine Vergütung festgelegt. Zwischen dem Mediator und den 
Konfliktbeteiligten wird ein innerer Vertrag geschlossen. Sie vereinbaren beispiels-
weise die Regelungen zur Vertraulichkeit, den Umgang mit dem Ergebnis und andere 
Verfahrensprinzipien. Auf dieser Ebene findet die eigentliche Konfliktbearbeitung 
statt.48 Zwischen den verschiedenen Vertragsverhältnissen muss, im Rahmen der 

–––––––– 
42 Risse, § 6 Rn. 26.  
43 Fritz/Pielsticker-Pielsticker, § 2 Rn. 8; Klowait/Gläßer-Schmitz-Vornmoor, Teil 1, 3 Rn. 240. 
44 Faller/Faller, S. 66; Klowait/Gläßer-Schmitz-Vornmoor, Teil 1, 3 Rn. 240.  
45 Greger/Unberath/Steffek-Greger, B § 1 Rn. 63.  
46 Hinrichs-Hinrichs, B Rn. 12.  
47 Faller/Faller, S. 66.  
48 Faller/Faller, S. 66.  
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vereinbarten Vertraulichkeit, eine gewisse Transparenz bestehen. So muss geregelt 
werden, inwieweit der Auftraggeber über Inhalte beziehungsweise das Ergebnis der 
Mediation zu informieren ist. Je nach Kontext muss das Ergebnis gegebenenfalls in 
die Organisation und die Arbeitsabläufe integriert werden.49 Der Mediator muss dies 
stets im Blick haben und auf die Organisationsstruktur und bestehende Systeme ach-
ten, in die sich die Ergebnisse der Mediation einfügen müssen. 
Nach Greger wird bei der drittfinanzierten Mediation der Mediationsvertrag mit dem 
Auftraggeber geschlossen, während der Mediator mit den Konfliktparteien einen so-
genannten Verhandlungsvertrag schließt.50 Der Verhandlungsvertrag umfasst Ver-
fahrensregeln, die für alle Verfahrensbeteiligten gelten sollen.51 Dies entspricht im 
Wesentlichen dem inneren Vertrag. Die Unterscheidung zwischen innerem und äu-
ßerem Vertrag ist begrifflich jedoch verständlicher und vermeidet eine weitere Ver-
wirrung.  

5. Institutionelle Mediation  

Das Mediationsverfahren hat in den letzten Jahren zunehmend eine institutionelle 
Verankerung gefunden.52 Es gibt zahlreiche Mediationsorganisationen, die eine ei-
gene Verfahrensordnung haben und Mediatoren vermitteln, beziehungsweise selbst 
Mediationen anbieten.53 Der Vorteil von Mediationsorganisationen besteht darin, 
dass sie einen gewissen Qualitätsstandard, der durch ihr Regelwerk sichergestellt 
wird, garantieren können. Zudem kann die Auswahl des Mediators im Konfliktfall 
durch eine entsprechende Vermittlung erleichtert werden.54 Indem auf die Verfah-
rensordnungen der Organisation verwiesen wird, müssen die Parteien nicht jeden 
einzelnen Punkt eigenständig festlegen und aushandeln.55  
Wie die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien, dem Mediator und der Media-
tionsorganisation ausgestaltet ist, hängt von der jeweiligen Vereinbarung und den 
Umständen des Einzelfalls ab.56 Denkbar sind dabei insbesondere zwei Konstellati-
onen, die vom Schrifttum in unterschiedlicher Weise anerkannt sind: Zum einen kön-
nen die Medianten mit der Mediationsorganisation einen Rahmenvertrag schließen, 

–––––––– 
49 Faller/Faller, S. 66.  
50 Greger/Unberath/Steffek-Greger, B § 1 Rn. 136. 
51 Greger/Unberath/Steffek-Greger, B § 1 Rn. 135. 
52 BeckRA-HdB-Mähler/Mähler, § 48 Rn 36. 
53 Eidenmüller/Wagner-Wagner/Eidenmüller, Kap. 1 Rn. 57; Haft/Schlieffen-Fischer, § 25 Rn. 107. 
54 Greger/Unberath/Steffek-Greger, A Rn. 47 f; Risse, § 3 Rn. 35. 
55 Fischer/Unberath-Fischer, S. 61, 70; Fischer/Unberath-Unberath, S. 47, 59; Risse, § 3 Rn. 35. 
56 Haft/Schlieffen-Fischer, § 25 Rn. 109. 
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